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Kommunale Wärmeplanung der Stadt Oberursel (Taunus) 
Beschluss des Wärmeplanentwurfs  Veröffentlichung im Internet und öffentliche 
Auslegung gemäß § 7 in Verbindung mit § 13 Gesetz für die Wärmeplanung und zur 
Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz – WPG) 

Die kommunale Wärmeplanung ist ein strategisches Instrument der Energie- und Klimapolitik, 
das von Städten und Gemeinden eingesetzt wird, um eine langfristig nachhaltige, wirtschaftliche 
und klimaneutrale Wärmeversorgung sicherzustellen. Sie dient der systematischen Erfassung 
und Analyse des aktuellen Wärmebedarfs sowie der bestehenden und potenziellen 
Wärmequellen im Gemeindegebiet. Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen und Zielpfade 
entwickelt, um den Umstieg auf erneuerbare Energien und effiziente Wärmenetze zu fördern und 
somit die Treibhausgasemissionen im Wärmesektor schrittweise zu reduzieren. 
 
Am 20.11.2025 wurde der Entwurf der Kommunalen Wärmeplanung in der Fassung vom Oktober 
2025 inkl. Anlagen, die Veröffentlichung im Internet und die öffentliche Auslegung nach § 7 in 
Verbindung mit § 13 Wärmeplanungsgesetz durch die Stadtverordnetenversammlung 
beschlossen. 
 
Der Entwurf der Kommunalen Wärmeplanung in der Fassung vom Oktober 2025 inkl. Anlagen 
und der Inhalt dieser Bekanntmachung können gemäß § 13 Abs. 4 WPG in der Zeit vom 
21.11.2025 bis 18.01.2026 (einschließlich) im Internet unter https://www.oberursel.de/de/leben-
wohnen/oekologie-umwelt/klimawandel/klimaschutz/waermeplanung/ eingesehen und die 
Dateien heruntergeladen werden. Die gesetzliche Mindestdauer zur Einsichtnahme von 30 Tagen 
verlängert sich aufgrund der Weihnachtsfeiertage und Schulferien. 
 
Während der o.g. Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Die 
Stellungnahmen sollen elektronisch an die Adresse: waermeplanung@oberursel.de übermittelt 
werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
abgegeben werden. Für die Abgabe einer mündlichen Stellungnahme zur Niederschrift wird um 
Terminabsprache unter der Telefonnummer 06171-502323 oder per E-Mail unter folgender 
Adresse: waermeplanung@oberursel.de gebeten. 
 
Zusätzlich liegt die Kommunale Wärmeplanung während der o.g. Veröffentlichungsfrist im 
Rathaus Oberursel (Taunus) aus. Zur Einsichtnahme wird um Terminabsprache unter der 
Telefonnummer 06171-502323 oder per E-Mail unter folgender Adresse: 
waermeplanung@oberursel.de gebeten.  
 
 
Oberursel (Taunus), den 21.11.2025  
 
Der Magistrat  
Im Auftrag  
 
 
 
Kreutzer 
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